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Berufsunfähigkeitsrente für Zahn-
ärzte? – Große Hürden durch un-
terschiedliche Begriffsdefinitionen 
von BU 
 

04.09.2013 

 
Eine aktuell bekannt gewordene Entscheidung 

des Verwaltungsgerichts (VG) Gelsenkirchen 

zeigt, mit welchen Hürden und Kosten ein Ver-

sorgungswerkmitglied zu rechnen hat, wenn er 

einen BU-Antrag stellt. Es hängt dabei sehr da-

von ab, wie der Begriff der Berufsunfähigkeit in 

der Satzung des jeweiligen Versorgungswerkes 

definiert wird. 
 

Verweisbarkeit – nur Behand-
lung am Stuhl? 

In der Sache konnte sich der Zahnarzt trotz ge-

sundheitlicher Probleme und Schmerzen nicht 

vor dem VG Gelsenkirchen durchsetzen, da er 

die vom Versorgungswerk aufgestellte Hürde 

der Verweisbarkeit auf eine andere Tätigkeit als 

„am Stuhl“ nicht überspringen konnte. 

 

In der Begründung machten die Gelsenkirche-

ner Richter deutlich, dass nach der maßgebli-
chen Versorgungswerkssatzung berufsunfähig 

sei, wer infolge leistungsbeeinträchtigender Ge-

sundheitsstörung außerstande sei, seine zahn-

ärztlichen Fähigkeiten auch außerhalb der Pra-

xistätigkeit wirtschaftlich in irgendeiner Weise 

zu nutzen. Dieser Satzungsbestimmung sei zu 

entnehmen, dass Berufsunfähigkeit nur dann 

anzunehmen ist, wenn dem Mitglied jegliche 
Tätigkeit, bei der die zahnärztlichen Fähigkeiten 

genutzt werden können, versagt ist. Maßstab 
der Beurteilung sei damit weder die bisherige 

Tätigkeit noch die Möglichkeit, zahnärztliche Tä-

tigkeiten mit Patientenkontakt („Arbeit am 

Stuhl“) auszuüben. Vielmehr müsse sich das 

Mitglied auf jedwede Tätigkeit verweisen las-

sen, bei der die zahnärztlichen Fähigkeiten ver-

wandt werden können, also auch Tätigkeiten als 

angestellter oder freiberuflicher Gutachter etwa 

bei Versicherungsträgern – auch als Aktengut-
achter – / Erteilen von Fachkundeunterricht für 

Zahnarzthelferinnen, diagnostische schulzahn-

ärztliche Tätigkeiten, zahnärztliche Verbandstä-

tigkeiten oder Tätigkeiten in Forschung und 

Lehre. 

 
Veröffentlicht in: 
Dental Tribune – German Edition Nr. 9 / 2013, S. 2 

 

RA Michael Lennartz 

lennmed.de Rechtsanwälte 

Bonn | Berlin | Baden-Baden 


